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Ueber den technischen Forfganj
des mitgetheilt:

Die speciellen Studien für die Strecke Brunnen-fiappersweil sind seit 2L/aMonaten an 3 verschiedenen stellen in vollem Gange, und es sind bis jetztvon der im Ganzen 47.8 Kilometer langen Linie 27 Kilometer definitiv
abgesteckt und deren Längen- und Querprofile aufgenommen und bearbeitet,sowie die Katasterpläne für 15 Kilometer aufgenommen. Hierbei hat sich
ergeben, dass die Annahme, es werde sich der Gesammtbauaufwand nach derspeciellen Bearbeitung, gegenüber dem generellen Projecte, bedeutend niedriger

gestalten, eine durchaus begründete war; denn es haben sich auf denbis jetzt bearbeiteten Strecken in den zu bewegenden Erdmassen eineMinderleistung von 8—10°/o und in der Gesammtlänge der Tunnels durchvortheilhafte Verlegungen der Linie eine Verkürzung von 850 M. ergeben.Diese günstigen Resultate lassen mit Bestimmtheit voraussehen, dass diedefinitive Bauausführung, selbst* unter der Annahme ganz ungünstigerBauverhältnisse, die dem generellen Voranschlag zu Grunde liegenden
Arbeitsquantitäten bei Weitem nicht erreichen wird und dass die in dem ganzenUnternehmen bis jetzt veranschlagten Gesammtkosten mehr als ausreichendsein werden.

Zum Sohlusse des gegenwärtigen Artikels wollen wir nur noch die kleineUntersuchung anstellen, wie gross die sogenannte virtuelle Länge dieser Bahnsei, und wenden uns zu dem Ende an die von M. Vauthier in seiner SchriftLe Percement du Simplon, pag. 41 gegebenen Zahlen. Hiernach wäre, jenachdem man als Summe der der Bewegung des Zuges entgegenstehendenWiderstände in der Ebene, hei einer Geschwindigkeit von 50 Kilometer, zu10 Kilometer, oder zu 12.5 Kilogr. per Tonne ansetzt, das Verhältniss
Geschwindigkeit in der Ebene zu der auf einer Rampe

der

mit andern 'Worten

von 15 ° oo ¦ gleioh
„ 20 „
» 25 » Hfl
i 40 „
eine Strecke von 15

1.6
2.5 2
3 2.4
3.5 2.8
4.5 3 6

'/oo mnss in Bezug auf die Zeit desDurchführens derselben doppelt (resp. 1.6 mal) so lang gerechnet werden, alseine nach Längskilometer gerechnete gleich lange ebene Strecke.Nun liegen anf der Strecke Brunnen-Rappeisweil:
6.30 Kilom. horizontal 6.30
6.06 unter 15°co 6.06
4.24 „ in. 15—20° oo *T 2, 8.48
1.27 „ in 20—25 %i X. 2.5 3.18

16.45 „ in 25—30" oo X3 =49.45
13.50 „ in 30° oo X 3.5 § 47.25
47.82 Kilometer 120.62 tJÜflometer

so dass diese Strecke hei Distanzvergleiohungen mit einer Länge von ungefähr120 Kilometer in Rechnung gezogen werden muss.
In Nr. 476 der „Neuen Zürcherzeitung" vergleicht ein Einsender die

Entfernungen Winterthur-Brunnen nach den beiden Linien durch das Tössthalund über die Schihdellegi ''einerseits und über ZniaSh-Tbalweil-Zug. andrerseitsund findet:
Brunnen-Zug 29 Kilom.
Zug-Thalweil-Zürich 30 I
Zfirioh-Winterthur 26 „

Bruhneu-Rothenthurni-Rappersweil 48 Kilom.
Rappersweil-Rüti 7 „Rüti-Bauma-'Winterthur 45 „85 Kilom. 100 Kilom.somit eine Differenz von 15 Kilometer zu Ungunsten der Zürichsee-Gotthardbahn.Diese Vergleichung ist, da sie auf die Steigungen keine Rücksichtnimmt, nicht maassgebend. So viel ich vernehme, sind die Studien für dieLinie Thalweil-Zug noch nioht gemacht, und erst nachdem man die virtuelleLänge dieser Strecke wird einführen können,'' lässt sich* eine wiriuMhe

Vergleichung anstellen. Man mag zwar voraussehen, dass dieselbe noch mehrzu Ungunsten der Zürichsee-Gotthardbahn ausfallen würde.
Man theilt mir übrigens mit, dass die Blicke der Zürichsee-Gotthardbahn-Gesellsohaft mehr nach der Toggenbnrgerbahn als nach der Tössthalbahnsich richten, so dass die Vergleichung sich dann auf andere Routen als dieoben erwähnten erstrecken musste.
Die Gründer der Züricbsee - Gotthardbahn sind bemüht, auch nochweitere Anschlüsse sich zu siohern. Eben ist ein Vertrag mit demGründungscomite der Brünigbahn abgeschlossen worden, nach welchem diesebeiden Gesellschaften den Bundesbehörden ein gemeinsames Concessions-begehren für eine Eisenbahn zur directen Verbindung der Brünigbahn mitder Zürichsee-Gotthardbahn dem Bürgenberg entlang und über denVierwaldstättersee zwischen der obern und untern Nase vorläufig, d. h. bis zureinstigen Erstellung einer Brücke, mittelst einer Trajectanstalt für ganzeZüge sammt Locomotive, einreichen wollen. (Was das nützt, die Locomotiveüber den See hin und her zu führen, vermag ich nicht recht einzusehen.)Dazu darf die Zürichsee-Gotthardbahn von der Nase über Stans, Stansstad undHergyswyl bis Luzern fahren, die Brünigbahn von der Nase am rechten Uferbis Gersau-Brunnen einerseits und Vitznau andrerseits, alles gegen Entschädigung.Der Vertrag ist vom 11. Sept. datirt.

Jura-Bern-Luzern-Bahn. Die Actionärvorsammlungen derJura-Bern-Bahn und der Bern-Luzern-Bahn haben erstere unterm12. Septbr., letztere unterm 14. September abbin einen Vertrag
genehmigt, wonach die bernische Jurabahngesellschaft vom
Zeitpunkte der Eröffnung der Strecke Langnau-Luzern ab den Betriebder ganzen Linie Bern-Luzern übernimmt. Die neue
Betriebsgesellschaft nimmt die Firma: „Jura-Bern-Luzern-Bahn* an, mitdem Sitz in Bern.

Die Linie Langnau-Luzern muss in betriebsfähigem Zustand
fibergeben werden. Nach- und Vollendungsarbeiten sind aufKosten der Bern-Luzerner Gesellschaft von der Jurabahngesell-schaft auszuführen, und es entscheidet über deren Nothwendigkeitdie erstere auf Antrag und Bericht der.letztern. Die Bern-

Luzern - Gesellschaft hat für allfällige Vermehrung des
Rollmaterials zu sorgen.

Die Kosten des „allgemeinen Dienstes" werden von den
verschiedenen Bahnen im Verhältniss ihrer Längen getragen (Re-
visionsvorbehalt). Ueber die Kosten des Expeditionsdiensteswird für jede Bahn getrennte Rechnung geführt und hat jedeihren Antheil allein zu tragen. Ersatzleistungen aus der
Haftpflicht und Processkosten werden nach Verhältniss der
Roheinnahmen vertheilt.

Die Kosten des „Transportdienstes" werden nach den auf
beide Bahnen fallenden Locomotivkilometern vertheilt; für den
Rangirdienst wird jede Bahn speciell belastet. Dabei sollen inAnbetracht der Rampen die Gorrectionscoefficienten für Biel-Bern 1, für Bern-Luzern 1.1, für das Juranetz 1.3 in Anwendungkommen. (Revisionsvorbehalt.) Ueber Wagenmiethe wird
gesonderte Rechnung geführt.

Die Kosten des „Bauaufsichts- und Unterhaltungsdienstes"
werden für beide Bahnen genau ausgeschieden, und zwar sind
dabei die Rechnungen für Oberbau-Erneuerungen als separate
Rechnungen zu stellen.

Die Kosten für Mitbenutzung von Bahnhöfen und
Bahnstrecken anderer Bahnen fallen jeder Bahn für sich zu. Andere
Ausgaben werden nach Verhältniss der Roheinnahmen getragen.Die Betriebseinnahmen aus jeder Strecke fallen der Eigen-thümerin der Strecke zu. Die mittelbaren Betriebseinnahmen
werden im Verhältniss der Roheinnahmen getheilt. Die
Einnahmen von anderen Bahnverwaltungen für Mitbenutzung vonBahnhöfen und Bahnstrecken fallen je der Eigenthümerin des
betreffenden Objectes zu.

Feuerschaden wird von der Jurabahn nur insoweit getragen,als Versicherung gegen denselben möglich war Schaden aushöherer Gewalt etc. wird von je der Gesellschaft für sich
getragen.

Die Jurabahn-Direction wird für die Dauer des Vertragesdurch ein Mitglied in der Person des Präsidenten der Direction
der Bern-Luzernbahn verstärkt.

Ein vComite, welchem die beiden übrigen Mitglieder der
Bern-Luzernbahn beigegeben werden, macht das Budget, prüftdie Jahresrechnung, setzt die Zahl der Züge fest, genehmigt
Dienstreglemente und Fahrtenpläne, beräth über Tarife, ernenntdie höheren Beamten und hat Antragsstellung über Neubauten
auf der Bern-Luzerner Bahn.

Die Vertragsdauer wird bestimmt bis Ende December 1880mit jähriger Kündigungsfrist von dort ab; unter Vorbehalt
früherer Kündigung bei Fusion oder Veräusserung der Bern-
Luzern-Bahn.

Literatur.5. Die fünfte Schrift über Eisenbahnmaterien, welche die italienischeBibliographie in diesem Jahre aufweist, ist Nani's Della Responsabi-litä delle Amministrazioni ferroviarie relativemente ai Tras-porti. Das Buch (150 Seiten) besteht aus zwei Theilen, deren erster die„Verantwortlichkeit im Allgemeinen'', deren zweiter die „Verantwortlichkeit imSpeciellen" betrifft.
Ein besonderes Eisenbahngesetz existirt in Italien bislang nicht, und das

Handelsgesetzbuch erwähnt der Eisenbahnen mit keiner Silbe. Dieselben werdennach den unter den Titeln „von den Commissionären", „von demTransporte zu Wasser und zu Lande", „vom Frachtführer",enthaltenen Bestimmungen], naoh den Artikeln des Civilgesetzbuches „vomFrachtführer" und nach einigen Bestimmungen des Gesetzes über dieöffentlichen Arbeiten vom 20. März 1865 beurtheilt. Es ist hienach die Eisenbahn
jedom andern Frachtführer gleichgestellt, und sie trägt sonach die

Verantwortlichkeit für ihre Angestellten nicht nur insoweit ihr in Auswahl
derselben Nachlässigkeit nachgewiesen werden kann, sondern unbedingt, ganzentgegen den Bestimmungen des römischen Reohtes, des österreichischen,sächsischen und anderer Codices.

Gegenüber dieser strengen Haftbarkeit suchen die Bahnverwaltungen sichin den Bestimmungen ihrer Reglemente Erleichterung zu verschaffen, und esfragt sich, weiohe Geltung diese Reglemente beanspruohen können und welcheRücksichten die Rechtsprechung auf sie zu nehmen habe. Diese* Geltunggründet sioh nicht etwa auf den Titel, dass dieselben die ministerielle
Genehmigung erhalten haben; ein Ministerialdecret kann nie Gesetzeskraft haben,und einzig den öffentlichen Gewalten steht es zu, Normen zu dictiren, diekraft ihrer selbst sich der öffentlichen Darnachachtung auferlegen. Wohl aberfiiesst die Bedeutung der Reglemente aus dem Vertragsrecht; denn das
Reglement stellt nichts anderes dar, als die Bedingungen, unter welchen dereine Contrahent seine Dienste anbietet. Mit der Annahme dieses Anerbietensunterwirft sich der Dritte auoh diesen Bedingungen. Insbesondere wiohtigwerden diejenigen Bedingungen der Reglemente, durch weiohe sioh die Eisenbahn

der gesetzlich festgestellten Verantwortlichkeit entzieht; und hier
entsteht oft eine Kluft zwischen dem „Reoht" und der Anwendung desselbendurch die Geriohte, welche zu einer dem Publikum und den Eisenbahnen
gleich unangenehmen Rechtsunsicherheit führt.

In FeststeitSng der Grundlagen zur gesetzlichen Regelung dieser
Verhältnisse muss in erster Linie der wesentliche Untersohied zwischen dem
gewöhnlichen Frachtführer und den, faotisches Transportmonopol geniessenden,Eisenbahnen im Auge behalten werden. Es muss" zweitens nioht vergessenwerden, dass die Eisenbahnen, wenn sie einerseits vermöge ihres MonopolsFunctionen von öffentlichem Interesse ausüben, andererseits vom juristischenStandpunkte aus als reine Erwerbsgesellschaften erscheinen die einzig undallein um .des Gewinnes willen arbeiten, und auoh verlangen können, dass man
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ibnen einen Gewinn ermögliche. Es wird eine vielleicht in naher Zukunft ihrer

Lösung entgegen gehende Frage sein, ob nicht die aus dieser Stellung

hervorgehenden Nachtheile grösser sind, als deren Vortheile, mit andern "Worten,

ob der Betrieb derselben nioht besser vom Staate ausgeübt werde. Inzwischen

aber sind es noch Privatgesellschaften und müssen vom Gesetze als solche

behandelt werden. Es stehen sich gegenüber das vom Monopol bedrohte

öffentliche Interesse einerseits, und die Interessen der Eisenbahngesellschaften

als Privatgesellschaften andererseits — und jedem dieser beiden di^rcichtigen
Schranken gegenüber dem andern anzuweisen, das ist die schwierige Aufgabe

der Eisenbahngesetzgebung.
Der Herr Verfasser gibt nun'*' einen kurzen Abriss der Eisenbahngesetzgebungen

der europäischen Staaten, in welchem wir ihm hier natürlich nicht

folgen können, und kommt an Hand dieser Studie zu dem Schlüsse, dass die

in diesen Gesetzgebungen Ausdruck findenden SyBteme sich in drei Kategorien
scheiden lassen: 1) das französische, das, um dem Principe, dass die
Eisenhahnen nichts anderes sind, als einfache Frachtführer, treu zu bleiben, mit

Hilfe einer eisernen Rechtsprechung die Regeln des Rechtes verkehrt und

die Theorie der unabwendbaren VerantwortliohkeSrafcfgestellt hat; — 2) das

in England Deutschland und Oesterreich geltende System, welches einige

speciell für die Eisenbahnen geltende bestimmte Normen dictirt; — 3) das im

schweizerischen Entwurf vorwaltende dritte System, welches wenigstens im-

plicite anerkennt, dass die äusserst strenge Verantwortlichkeit, weiohe man

den Eisenbahnen auferlegt, nicht eine Folge, sondern eine im öffentlichen

Interesse begründete Abweichung von den Satzungen des gemeinen Rechtes

sei, und dass dieselbe desswegen gesetzlicher Sanction bedürfe, welches im
x weitern aber die Resultate des französischen Systems adoptirt.

Man hat in diesem Mittel-System den Vortheil, in fester und bestimmter

Weise die Normen zu fixiren, welche die Eisenbahnen regeln sollen, indem

man dieselben der Gefahr täglicher "Widersprüche und den Unsicherheiten der

Rechtsprechung entzieht; man hat damit auch den Vortheil, in gewissem Sinne

zu zeigen, dass man die Stellung der Eisenbahnen nicht mit derjenigen der

einfachen Fuhrleute verwechselt wissen will; aber jenen vor allem wünschbaren

Vortheil verliert man dabei, alle Consequenzen zu ziehen, welche aus

der Erkenntniss der besondern Lage der Eisenbahnen logisch folgen. Und

wenn desswegen das öffentliche Interesse wohl damit zufrieden sein kann, so

kann man nicht sagen, dass damit den Interessen der Eisenbahngesellschaften

gehörig Rechnung getragen worden sei. *
Nach des Verfassers Meinung ist das zweite System vorzuziehen. Man

stelle einerseits das Princip auf, dass die Eisenbahnen im Allgemeinen für
jeden Schaden mit aller dem römischen „receptum" eigenen Strenge haften;
in jedem Schadenfalle stelle man die Vermuthung einer Schuld der Eisenbahn

auf und erkläre a priori jeden Vertrag für ungültig, welcher süolr$|jmdieselbe

auszuschliessen oder zu begränzen; doch treibe man andererseits die aus dieser

Schuldvermuthung folgenden "Wirkungen nicht zum Aeussersten; man trage in
der Schadenausmessung den Complicationen Rechnung, welche ein so

ausgedehnter und vielseitiger Betrieb, wie derjenige der Eisenbahnen, natürlicherweise,

mit sich bringt. (Schluss folgt.)

Bund und Cantone.

Die ständeräthliche Commission für die Gesetze betr. Haftpflicht
der Eisenbahnen trat am 16. d. M. unter dem Präsidium des Hrn. KÖchlin

von Basel zusammen, bereinigte die Redaction der Commissionalanträge für
das Gesetz betr. den Frachtverkehr und die Spedition und erledigte alsdann

das Gesetz betr. Haftpflicht bei Tödtungen und Verletzungen im Allgemeinen,

unter Annahme der bundesräthlichen Vorlage. Am 18. d. schloss sie bereits

ihre^Sitzungen. Vor dem Auseinandergehen adoptirte sie ein Postulat an den

Bundesrath. es möchte derselbe ein Gesetz über die Haftpflicht der
Eisenbahnen betr. den Personentransport (Entschädigungen bei Verspätungen

u. s. w.) ausarbeiten. Der Bundesrath hatte diese Frage, wie aus der Botschaft

zu dem Frachtverkehrsgesetzesentwurf hervorgeht, bereits behandelt, aber von
sich gewiesen, da der Art. 38 des Eisenbahngesetzes vom 23. Dez. 1872 die

Competenz zu einem solchen Gesetze nicht verleihe. Obgleich nun in der

That nach dem genannten Paragraphen nur die beiden bereits entworfenen

Haftpflichtgesetze geschaffen werden müssen, so war nun die Commission

doch betr. die Competenz des Bundes andrer Ansicht. Es ist nämlich absolut

nicht geboten, dass das neue Gesetz auf das Gesetz über Eisenbahnwesen

abstelle und seine Existenzberechtigung aus demselben ableite. Ein Gesetz

steht selbständig neben jedem andren Gesetz, beidepuhen auf der Verfassung ;

wo nun aber die Verfassung die Competenz enthieBpgEr 'Oreirung des

Eisenbahngesetzes vom 23. Dez. 1872, da erlaubt sie zweifelslos auch die Creirung
eines neuen Gesetzes über die Rechtsverhältnisse und die Haftpflicht der

Eisenbahnen bei der Personenspedition.
Am 17. d. erliess der Bundesrath, nach einer Vorlage des

Eisenbahndepartements, die vom Pfandrechtsgesetz betr. Eisenbahnen Art. §

verlangte Verordnung über die Führung des Pfandbuches (24 Artikel). Jede

Bahn erhält darin ihre eigene Rubrik, in Analogie mit den gewöhnlichen

Hypothekenbüchern. Die Führung der Bücher ist vorläufig dem Secretariat

des Eisenbahndepartements überbunden worUgu "Wir werden an anderem

Ort den Text der Verordnung selber mittheilen;^'"
Unterm 11. Sept. haben das Comite für die Brünigbahn und die

(-iründungsgesellschaft für die Zürichsee-Gotthardbahn dem Bundesrath

vorläufig ein Concessionsgesuch für eine Eisenbahn zu directer Verbindung

ihrer beiden Unternehmungen, dem Bürgenberge entlang und über den

Vierwaldstättersee zwischen der obern und untern Nase angemeldet und um

Bewilligung der Vornahme der nöthigen Studien auf dem Terrain nachgesucht.

Das Gesuch wird unter der Bedingung, dass für allen aus diesen Vorarbeiten

erwachsenden Schaden voller Ersatz geleistet werde, bewilligt.
Die vom Directorium der Centralbahn vorgelegten Pläne für die

Verlängerung des Ausweichgeleises auf der Station Münsingen von 186 auf 21)3

Meter behufs Erleichterung der Kreuzung von Bahnzügen werden genehmigt.

Zugleich wird das Directorium eingeladen, in Entsprechung eines bezüglichen

Begehrens der Regierung von Bern für die Abfuhr von "Waaren vom

Güterschuppen in Münsingen gegen die Augasse eine Fahrstrasse zu erstellen.

Luzern. 1ßin von der Direction der Bern-Luzernbahn vorgelegter
Plan für eine von ihr und der Gemeinde Entlebuch gemeinschaftlich
auszuführende Correction des rechten Ufers der Emme beim sogen. Kalkloch wird

unterm 11. Sept. vom Regierungsrathe genehmigt und die von besagter
Direotion als Bedingung der rechfcufrigen Correction verlangte Correction auch

des linken Ufers von der Kapellbodenbrücke bis zur Einmündung der
Fontanne gemäss § 4 des Wuhrgesetzes den Pflichtigen Anstössern, eventuell

unter Beihülfe der Gemeinde Dopplesehwand, in welcher die Pflichtigen
Grundstücke liegen, überbunden*

T hur ga u. Mittelst Sohreibens vom 12. v. M. hatte der Bundesrath,.

betreffend die hierseitige Reclamation gegen das Ueberfahren der Station

Eitlen durch Zug Nr. 30 der Nordostbahn, mitgetheilt, dass das

Eisenbahndepartement beauftragt sei, dem" diessseitigen Gesuche um Verwendung dafür
dass wenigstens die Billets II. und HI. Klasse nach der Station Erlen in Zug

30/21 fuigjiie Strecke Erlen-Sulgen-Erlen unbeanstandet gültig erklärt werden,,

im Namen des Bundesrathes zu entsprechen. Hierauf wurde dem Bundesrathe

eröffnet, dass man hierorts auf der bezüglichen Reclamation beharren

müsse. Da nun bis zur Stunde weder ein Erfolg der in Aussicht gestellten-

Verwendung eingetreten, noch ein sachbezüglicher weiterer Bericht

eingegangen ist, so wird beschlossen: Es sei dem schweizerischen Bundesrathe zu.

eröflnen, dass man zwar für diesen Sommerkurs keinen Erfolg mehr erwarte,

dagegen sich veranlasst sehe, gegen die Art und "Weise der Behandlung die*

ser Angelegenheit Verwahrung einzulegen, und den Bundesrath- zu ersuchen,

es möge derselbe mit allen Mitteln darauf hinwirken, dass derartige dringliche

und begründete Begehren in Zukunft beförderlichere Erledigung finden,

Appenzell A. Rh. Vom schweizerischen Eisenbahn- und

Handelsdepartement ist mit Schreiben vom 9. September mitgetheilt worden, dass der
Bundesrath am 4. laufenden Monats dem Catasterpläne und Längenprofiler
nebst Spezialplan des Gewölbdurchlasses bei Profil Nr. 115 d—e für die

Bauausführung der Eisenbahn "Winkeln -Herisau-Appenzell in der

Gemarkung Urnäsch, beziehungsweise vom Anschluss an die bereits genehmigte

Strecke bis und mit der Station Urnäsch die Genehmigung unter nachstehen-

den Bedingungen ertheilt habe:
1. Bergljfehersmühle ist eine Haltstelle zu errichten.
2. Statt der in den vorliegenden Plänen eingezeichneten Strassencorrec-

tion "Waldstatt-Urnäsch ist von Nr. 98—106 der Bahnverpflockung das-

in den von der Bahndirection unterm 13. August eingereichten
abgeänderten Plänen eingezeichnete Project auszuführen.

3. An den Stellen Nr. 110, 114/115 und 120, wo eine Strassenverlegung"

stattfindet, hat die Bahnverwaltung für eine solide Einhagung der
Strasse gegen die Eisenbahnlinie zu sorgen.

Anf die übrigen von der Standescommission befürworteten Begehren
habe der Bundesrath (aus im Schreiben auseinander gesetzten Gründen)

nicht eintreten zu können geglaubt. Betreffend die von Urnäsch

gewünschte zweite Zufahrt zur dortigen Station müsse es der Gemeinde

überlassen bleiben, sich hierüber, wenn bequemlichkeitshalber eine weitere*

Zufahrt gewünscht werde, mit der Bahngesellschaft zu verständigen.

Chronik.
In Solothurn beschäftigt man sich lebhaft mit der Frage eines leichtern

und bessern Anschlusses nach dem neu zu erstellenden Centralbahnhofe=

im Süd-Osten der Stadt. Am 30. Sept. beschloss eine Versammlung auf ein

Referat des Herrn Dietler, an den städtischen Gemeinderath das Gesuch zu

stellen, die nöthigen technischen und finanziellen Vorarbeiten anzuordnen,

wobei die Erstellung zweier Fahrbrücken in Aussicht zu nehmen sei.

Nach einer officiellen Depesche aus Besamjon ist die Eisenbahnlinie Be-

sauQon-Morteau Herrn Villessort, Civilingenieur und dem Grafen von
Constantin adjudicirt worden. (N. Z. Z.)

Am 13. Sept. Abends wurde die von Payerne nach Freiburg fahrende

Post' von einigen Individuen angehalten, welche jedoch vom PostiUon und

einem Passagier vertrieben wurden, nachdem sie einen Hagel von Steinen

gegen die Postkutsche geworfen. Die Thäter sollen Eisenbahnarbeiter

gewesen sein. Eine Untersuchung ist eingeleitet.
Gersau. Zürichsee-Gotthardbahn. Die Bezirksgemeinde besohloss am

13. Sept. die vom Gründungscomite ihr zugetheilte Actienübernahme im

Betrage von Fr.150,000. Dagegen stellt nach dem j,Vaterlandu der Gemeinderath

von Schwyz den einstimmigen Antrag an die nächste Gemeindeversammlung,

keine Subvention an diese Unternehmung zu gewähren.
Auf der Linie Solothurn-Schönbühl beginnen die Erdarbeiten

dieser Tage.
Am Monte Generoso werden von Ingenieuren Vorstudien

unternommen.

Jurabahn. Die Generalversammlung vom 12. Sept. in Biel war von

ungefähr 170 Aktionären besucht. Nach dem Bericht des Herrn Director
Marti schreiten die Arbeiten an den Tunneln des Doubs rüstig vorwärts,
sodass dieselben vor dem festgesetzten Termine beendigt sein werden. Die

Linie Delsberg-Basel dürfte schon in 9—10 Monaten eröffnet werden .und in
zwei Jahren wird das ganze Netz dem Betriebe übergeben werden können.

(B. N.)

In Bremgarten fand am 13. eine zahlreich besuchte Versammlung"

statt, zur Besprechung eines Eisenbahnprojectes "Wohlen - B remgarten-
D i e t i k o n zum Anschluss an die Nordostbahn. Die Bahnlinie würde nach

dem Projecte den Durchstich des Mutschellenberges erfordern.
Die Gemeindeversammlung "Winterthur hat die Anträge des Stadt-

rathes betreffend Completirung des nat.i o nalb ähnlichen Aktiencapitals
und Obligatäonengarantie angenommen; den Antrag betreffend das Actiencapital

mit der Erweiterung einer eventuellen Mehrzeichnung von Fr. 60,000

für den Fall, dass der Beschluss von Zofingen für den Finanzausweis nicht

practicabel sein sollte. Herr Oberst Rieter hatte den Antrag auf Verwerfung;

gestellt mit der Begründung, dass "Winterthur für die Nationalbahn genug ge-

than habe und man es füglich dem Kanton Aargau überlassen könne, das-

Uebrige zu leisten. Die Versammlung war nicht allzuzahlreich besucht, der

„Landbote" spricht von ungefähr 200 Anwesenden. "Wie viel von der in

Folge dieser Beschlüsse mutbmasslich zu erhebenden Steuer auf die so keck

Decretirenden falle, sagt der „Landbote" nicht. (N. Z. Z.)

Gäubahn. Das Bauloos "Wangen-Oensingen ist einem Consortium, an

dessen Spitze Kantonsrath-Lehmann in Trimbach steht, zugesprochen worden.

und in 10 Tagen werden die Arbeiten beginnen. Die Bahn soll im Frühjahr
1876 dem Betriebe Übergeben werden.

Unfälle.
Auf der Station "W il c hingen -Hailau verunglückte am 12. Sept. der

Bahnwärter, welcher, im Begriff die Bahn zu überschreiten, von einer daher-

brausenden Looomotive erfasst und derart verletzt wurde, dass bald ' darauf

der Tod erfolgte.
Samedi dernier 11 sept., le feu a de nouveau eclate dans la fahrique

de wagons ä Fribourg, dans VAtelier de peinture. On ignore la cause. TJne

partie des parois, les bancs, des vases ont ete endommages. Le gardien de nuit
et plusieurs ouvriers, qui travaillaient encore, ont pu apercevoir le feu ä

temps et ont pu, par le moyen des hydrantes, empfeher le feu de se

developper.
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